Sitzung des Ausschusses für Bau- und Planungsangelegenheiten der Gemeinde Langerwehe vom 07. April 2011
Ausschussvorsitzender Zietz begrüßt die Anwesenden und stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass form- und fristgerecht eingeladen worden und der Ausschuss beschlussfähig sei. 

Einwohnerfragestunde

Ein Bürger verliest eine Erklärung zu Tagesordnungspunkt 4/5) 7. Änderung des Bebauungsplanes E 6 –Umsiedlungsstandort-, und überreicht diese einschließlich einer Unterschriftenliste dem Bürgermeister. 
Gewerbegebiet;
hier: Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept
Der Ausschuss hat am 09. Sept. 2010 dem vorliegenden Einzelhandels- und Standortkonzept zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, das Konzept mit Behörden und Organisationen abzustimmen.

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wurden folgende Behörden und Organisationen um Stellungnahmen zu dem o.a. Konzept gebeten:

1.) Kreis Düren –Amt für Kreisentwicklung und –straßen, Düren,

2.) Industrie- und Handelskammer, Aachen,

3.) Einzelhandels- und Dienstleistungsverband Aachen-Düren-Köln e.V., Geschäftsstelle Aachen, Aachen,

4.) Bezirksregierung Köln, Köln.

Grundsätzlich bestehen gegen das o.a. Einzelhandelskonzept keine Bedenken.

Bedenken wurden nur gegen den Ergänzungsstandort für den großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb vorgebracht, da dieser Standort nicht den landesplanerischen Zielvorstellungen entspricht.

Insbesondere die Bezirksregierung Köln weist darauf hin, dass dieser Alternativstandort nicht als städtebaulich integriert betrachtet werden kann und nach dem Regionalplan in einem Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich liegt. 

Zur Realisierung des Alternativstandortes ist die Änderung des Regionalplanes erforderlich. 

In der anschließenden Aussprache kommt zum Ausdruck, dass es schon bemerkenswert ist, dass sowohl die Industrie- und Handelskammer als auch der Einzelhandels- und Dienstleistungsverband keine Bedenken gegen das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept haben. 
Die wesentliche Abstimmung ist lediglich mit der Bezirksregierung Köln erforderlich. 
Daher nimmt der Ausschuss die Ausführungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung einstimmig, entsprechende Abstimmungsgespräche zur Änderung des Regionalplanes zu führen. 

Aufstellung des Bebauungsplanes F 10 – Langerwehe,

“Zentraler Versorgungsbereich“
Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 08.12.2010 die Aufstellung des Bebauungsplanes F 10 – Langerwehe – nach § 9 Abs. 2a BauGB im Wege des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB für den unbeplanten, im Zentren- und Einzelhandelskonzept ausgewiesenen, zentralen Versorgungsbereich beschlossen.

Mit dem Regelungselement des § 9 Abs. 2a BauGB kann für im Zusammenhang bebaute Ortsteile zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 BauGB zulässigen Nutzungen zulässig, unzulässig oder nur ausnahmsweise zulässig sind.

Mit einem Planungsbüro wurden deshalb folgende Festsetzungen erarbeitet:

 1.) Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes F 10 sind fol-  gende Unterarten von Vergnügungsstätten und Einzelhandelsbetrieben nicht zulässig:

· Spiel- und Automatenhallen,

· Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,

· Wettbüros,

· Swinger-Clubs sowie

· Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“).

Auf Grundlage des Einzelhandelstandortkonzeptes wurde darüber hinaus folgendes Leitziel formuliert:
2.) Neben den im Geltungsbereich bereits bestehenden und an die in § 6 und § 7 BauNVO angelehnten Nutzungen soll großflächiger Einzelhandel mit zentrenrelevanten und nahversorgungs-relevanten Sortimenten (siehe „Langerweher Liste“) nur noch im bestehenden zentralen Versorgungsbereich zugelassen werden.
        Bei einer Anfrage zur Ansiedelung eines Einzelhandels- 

        betriebes außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches ist                                                                     

        immer eine Einzelfallprüfung auf Grundlage des Einzelhan-

        delstandortkonzeptes eine Einzelfallprüfung erforderlich.
Anmerkung:
Innerhalb des Bebauungsplanes F 10 liegen teilweise 


die Bebauungspläne F 3 und F 7. 


Diese beiden Bebauungspläne werden durch den Bebauungsplan F 10 ausgegrenzt, erfordern jedoch einer planerischen Anpassung an den zentralen Versorgungsbereich.

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen.

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten beschließt einstimmig, die Offenlage des Bebauungsplanes F 10 – Langerwehe, 

“Zentraler Versorgungsbereich“ nach § 9 Abs. 2a BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

2. Änderung des Bebauungsplanes F 3 – Langerwehe, Schul- und Sportzentrum -

Wie in vorstehendem Tagesordnungspunkt beschrieben, müssen die Bebauungspläne F 3 und F 7 geändert werden.

Die Bebauungspläne sollen dergestalt ergänzt werden, dass in deren Geltungsbereich folgende textliche Festsetzung getroffen wird:

Folgende Unterarten von Vergnügungsstätten und Einzelhandels-betrieben sind nicht zulässig:

· Spiel- und Automatenhallen,

· Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,

· Wettbüros,

· Swinger-Clubs sowie

· Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“).

Die im Bebauungsplan F 10 – Langerwehe, „Zentraler Versorgungsbereich“ festgesetzten Leitziele werden auch hier innerhalb der Begründung festgesetzt.

Bereits in seiner Sitzung am 08.12.2010 hat der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten die Aufstellung der Änderung der Bebauungspläne F 3 und F 7 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Wege des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB beschlossen.

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen.

Daher ist nun die Offenlage nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen.

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten beschließt einstimmig, die Offenlage im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2 

Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes  F 3 – Langerwehe, 2. Änderung, durchzuführen.

4. Änderung des Bebauungsplanes F 7 – Langerwehe, Schönthaler Straße  

Wie in vorstehendem Tagesordnungspunkt beschrieben, müssen die Bebauungspläne F 3 und F 7 geändert werden.

Die Bebauungspläne sollen dergestalt ergänzt werden, dass in deren Geltungsbereich folgende textliche Festsetzung getroffen wird:

Folgende Unterarten von Vergnügungsstätten und Einzelhandels-betrieben sind nicht zulässig:
· Spiel- und Automatenhallen,

· Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist,

· Wettbüros,

· Swinger-Clubs sowie

· Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“).

Die im Bebauungsplan F 10 – Langerwehe, „Zentraler Versorgungsbereich“ festgesetzten Leitziele werden auch hier innerhalb der Begründung festgesetzt.

Bereits in seiner Sitzung am 08.12.2010 hat der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten die Aufstellung der Änderung der Bebauungspläne F 3 und F 7 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Wege des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB beschlossen.

Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen.

Daher ist nun die Offenlage nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen.

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten beschließt einstimmig, die Offenlage im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2 

Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes F 7 – 
Langerwehe, 4. Änderung, durchzuführen.

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes E 3 - Jüngersdorf

Mit Datum vom 18.03.2011 ist bei der Gemeinde Langerwehe ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes E 3 - Jüngersdorf, Am Parir - eingegangen.

Der Antragsteller betreibt im Gewerbegebiet einen Holzwerkstoffhandel. Aufgrund der mittlerweile ausgeweiteten Geschäftstätigkeit sind die bestehenden Räumlichkeiten sehr beengt.

Geplant ist deshalb die Errichtung eines Anbaus als sog. „Showroom“. Ein „Showroom“ dient zur Veranschaulichung und Ausstellung von Produkten.

Die Maße des Anbaus liegen bei ca. 17 m Länge parallel zur Bürofront bei einer Breite von ca. 6 m und einer Höhe von ca. 3,30 m. 

Die überbaubare Fläche ist vollständig ausgeschöpft. Eine Möglichkeit zur Erweiterung besteht ausschließlich auf der im Plan ausgewiesenen 10 m breiten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern.

Es ist daher notwendig den Bebauungsplan in dergestalt zu ändern, dass die Baugrenze für den Bereich des Anbaus entsprechend erweitert wird.

Für den dadurch entstehenden Verlust der Grünfläche wird der Antragsteller Ersatz leisten.

Die Kosten der Bebauungsplanänderung sind vom Antragsteller zu tragen.

Auf die Frage von Ausschussmitglied Knorr stellt die Verwaltung klar, dass die Ersatzflächen selbstverständlich in Langerwehe angelegt werden müssen. 
Daraufhin beschließt der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten gemäß § 2 Abs. 1 BauGB einstimmig die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplanes E 3 - Jüngersdorf, Am Parir.

Die Kosten trägt der Antragsteller.

7. Änderung des Bebauungsplanes E 6 – Umsiedlungsstandort

Von Seiten der RWE Power AG ist an die Gemeinde der Wunsch herangetragen worden, den Bebauungsplan E 6 –Umsiedlungsstandort für Pier- in Teilbereichen zu ändern. 

Die Änderungen sind aus unterschiedlichen Gründen erforderlich geworden. 

1.)
Im Bereich der Jakobstraße sind Grundstücke auf Wunsch der Umsiedler anders geteilt worden, als ursprünglich vorgesehen, weshalb nunmehr die überbaubaren Flächen auf den Restgrundstücken neu angepasst werden müssen. In diesem Zusammenhang wird auch hinsichtlich der dort zzt. festgesetzten Bezugshöhe eine Änderung erforderlich.

2.)
Das ursprünglich mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ ausgewiesene Grundstück an der Pommenicher Straße wird bekanntlich für diese Zwecke nicht benötigt. Da sich bei RWE Power für dieses recht große Grundstück ein Interessent gemeldet hat, muss hier eine Änderung der Festsetzungen entsprechend der sonst im Bereich der Pommenicher Straße getroffenen Festsetzungen vorgenommen werden.

3.)
Trotz der Vermarktung der Grundstücke im Umsiedlungsstandort auch an Nichtumsiedler musste RWE Power zwischenzeitlich feststellen, dass für die Grundstücke entlang der K 27 Am Weiherhof deutlich schwerer Interessenten zu gewinnen sind, als für den übrigen Bereich. Häufig scheitern Anfragen an den recht stringenten Festsetzungen entlang der Kreisstraße, die ursprünglich auf 2 ½-geschossigen Mietwohnungsbau mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss ausgerichtet waren.


Da Interessenten aus der Umsiedlung für derartige Bauvorhaben nicht oder nur in geringer Anzahl vorhanden sind bzw. waren und auf dem freien Markt derartige Grundstücke ebenso nicht nach-

gefragt scheinen, regt RWE Power an, diese Festsetzungen zu 
lockern. 

     Daher ist vorgesehen, die Festsetzung der Firsthöhe mit

     zukünftig bis 12 m bei Beibehaltung der Traufhöhe von 6 – 7 m                       

     zu ändern. 

     Gleichzeitig soll auf Grund der zum Teil vorhandenen Gelände- 


     situation auf die Festsetzung einer Geschossigkeit verzichtet

     werden.  

Darüber hinaus soll im Rahmen der 7. Änderung im Bereich zwischen dem vorhandenen Bolzplatz und dem Bürgerhaus/ Schützenheim unmittelbar am Lärmschutzwall zur Bundesbahnstrecke hin eine zusätzliche 
überbaubare Fläche zur Errichtung einer Gerätehalle ausgewiesen werden. Die RWE Power AG hat auf Anfrage signalisiert, dass eine in Pier bestehende Gerätehalle am Umsiedlungsstandort wieder aufgebaut werden könne, wenn sie zur Unterbringung von Gerätschaften und sonstigen Materialien seitens der Dorfvereine benötigt würde. Um den betroffenen Vereinen diese Möglichkeit bieten zu können, muss –nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung Düren- an der benannten Stelle eine überbaubare Fläche ausgewiesen werden.

In die 7. Änderung des Bebauungsplanes E 6 kann dann auch die vom Ausschuss in seiner Sitzung am 10.06.2010 beschlossene Änderung der Textlichen Festsetzungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Carports an Grünflächen mit einer Breite von mehr als 5 m aufgenommen werden.

Die Änderung soll im Wege des beschleunigten Verfahrens nach 

§ 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden. 

Eine Vertreterin des beauftragten Planungsbüros erläutert anhand eines Power-Point-Vortrages die einzelnen Änderungen des Verfahrens.

In der anschließenden Diskussion weist Ausschussmitglied Reinartz darauf hin, dass nach Auffassung der CDU-Fraktion die Änderungen 1 – 3 unstrittig seien, lediglich die Ausweisung einer überbaubaren Fläche für die Gerätehalle sei an der vorgesehenen Stelle ungünstig platziert. Er schlägt daher vor, vor einer Entscheidung die Fläche vor Ort zu besichtigen.
Sowohl Ausschussmitglied Knorr als auch Ausschussmitglied Kurth

machen darüber hinaus Bedenken zur Änderung der Kindergartenfläche geltend. Hierbei weist Ausschussmitglied Kurth darauf hin, dass, für den Fall dass die Gemeinde auf eine Nutzung dieser öffentlichen Fläche verzichtet, mit RWE Verhandlungen über die Wertschöpfung für den Verzicht aufgenommen werden sollten.

In der sich anschließenden Diskussion kommt einvernehmlich zum Ausdruck, dass aus den v.g. Gründen die Änderungsbereiche 2 (Kindergarten) und 4 (Gerätehalle) aus dem Verfahren der 7. Änderung des Bebauungsplanes E 6 heraus genommen werden sollten.
Daher beschließt der Ausschuss bei einer Enthaltung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes E 6 –Umsiedlungsstandort für Pier- in der reduzierten Form im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.  

Darüber hinaus beauftragt er die Verwaltung, hinsichtlich der Wertschöpfung für das Kindergartengrundstück mit RWE-Power Verhandlungen aufzunehmen und eine Ortsbesichtigung des Bereiches für die Gerätehalle vorzubereiten. 
Bauleitplanung der Stadt Düren;

hier: Vorrangfläche Windkraft im Bereich Echtz
Mit Schreiben vom 17.02.2011 hat die Stadtverwaltung Düren die Gemeinde im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB darüber in Kenntnis gesetzt, dass westlich der Ortschaft Echtz an der Bundesautobahn A 4 eine Vorrangfläche für Windkraft ausgewiesen werden soll. 

Es ist beabsichtigt, nach der Durchführung der Abstimmung mit den Nachbargemeinden, der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange, im Parallelverfahren zur FNP-Änderung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Errichtung von 6 Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 3 MW und einer Gesamthöhe von 185,5 m zu errichten. 

Die Verwaltung hat zu der Planung –nach interner Abstimmung mit den Partnerkommunen des indelandes- eine Stellungnahme verfasst.

Seitens der Verwaltung wird ausgeführt, dass mit Datum vom 05.04.2011 am heutigen Tage bei der Gemeinde ebenfalls ein Antrag zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen im Anschluss an die o.g. Vorrangfläche im Bereich Echtz eingegangen sei. Hierüber werde in der nächsten Sitzung des Ausschusses zu beraten sein. 

Nach Ausführung durch die Verwaltung, dass sichergestellt sei, dass die Gemeinde im weiteren Bauleitplanverfahren beteiligt werde, nimmt der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten die Ausführungen zur Kenntnis.

Straßenreparaturprogramm 2011

Am 18./19. Jan. sowie am 22. März 2011 wurden alle Straßenzüge im Gemeindegebiet zwec​ks Zustandserfassung abgefahren (Sichtprüfung).

Gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden und dem Bauamt wurden die Schäden besichtigt. 

In der anschließenden Aussprache weist Ausschussmitglied Kurth auf den bestehenden Investitionsstau in Sachen „Straßenunterhaltung“ in Höhe von rd. 0,5 Mio. € hin. Aus finanziellen Gründen sei die Gemeinde jedoch lediglich in der Lage, Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 120.000,-- € durchzuführen. 
Daraufhin beschließt der Ausschuss einstimmig, im Rahmen des Straßenreparaturprogramms folgende Maßnahmen durchzuführen: 

1. Ulhausgasse (von Poststraße bis Hauptstraße)






39.000,-- €

2. Auf dem Hiebchen (von Rymelsberg bis 
   Pastoratsweg)













14.000,-- €

3. Margaretenstraße 













 


  9.000,-- €

4. Gemeindeverbindungsstraße (Reststück) vom 
   Wirtschaftsweg Hahnweg in Richtung L 12












11.000,-- € 

5. Kreuzherrenstraße (von Haus Nr. 2 bis 
   Haus Nr. 12)







Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für 2010
Die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten umfassen sämtliche Beratungs-, Kontroll-, Aufklärungs- und Berichtspflichten, die sich aus 
( 21 b WHG und aus den Auflagen und Bedingungen der von der Unteren bzw. Oberen Wasserbehörde erteilten Einleitungserlaubnisse für die von der Gemeinde Langerwehe betriebenen öffentlichen Abwassereinrichtungen ergeben.

Hierbei sind die Vorschriften der Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisation und Einleitung von Abwasser aus Kanalisation im Misch- und Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal SüwV Kan) sowie die Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen und anzuwenden.

Am 22. 03. 2011 hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Langerwehe den Jahresbericht 2010 zum Gewässerschutz vorgelegt.

Die Umsetzung der in der Zusammenfassung des Gewässerschutzbeauf-tragten dargestellten Empfehlungen wird kurzfristig veranlasst.

Der Ausschuss nimmt die o.a. Ausführungen sowie den Jahresbericht 2010 zum Gewässerschutz einstimmig zur Kenntnis.

Hydraulische Kanalberechnungen Langerwehe-Hamich
Entwässerungssysteme sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu planen und zu betreiben. Insofern ist jeder Netzbetreiber grundsätzlich zur Kenntnis der hydraulischen Leistungsfähigkeit und Auslastung der Entwässerungssysteme verpflichtet. 

Die hydraulische Berechnung von bestehenden Entwässerungssystemen kann darüber hinaus insbesondere durch folgende Sachverhalte veranlasst werden:

· allgemeine Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit,

· Entwicklung bzw. Fortschreibung eines Generalentwässerungsplanes,

· Analyse (lokal) auftretender Systemüberlastungen,

· anstehende baulich bedingte Sanierungsmaßnahmen (Straßenbaumaßnahmen),

· städtebauliche Veränderungen,

· Investorentätigkeit,

· Überprüfung der Überflutungsschäden und Funktionsfähigkeit der Entwässerungssysteme bei Hochwasser an den Vorflutern.

Für den o.a. Bereich steht im Abwasserbeseitigungskonzept eine bauliche Sanierung der Entwässerungssysteme an.

Entsprechend der Sanierungsstrategie aus dem Abwasserbeseitigungskonzept wurde vorgegangen. 
Die Versiegelungsgrade der kanalisierten Flächen sind anhand von Luftbildern des Landesvermessungsamtes ausgewertet worden.

Die abflusswirksamen Flächen und Einzugsgebiete wurden in Bezug auf den Versiegelungsgrad mit den vorliegenden Selbsterklärungen der Bürger zu den befestigten und bebauten Grundstücksflächen abgeglichen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu erzielen.

Ferner hat sich das beauftragte Ing.-Büro einen Eindruck über die Versiegelungsgrade in der Örtlichkeit verschafft.

In der Sitzung werden die gesamten Ergebnisse der Berechnung sowie die vom Ing.-Büro vorgeschlagenen Maßnahmen erläutert.
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschließt einstimmig, die Empfehlungen des Ingenieurbüros für das 2-jährige Regenereignis umzusetzen.

Bau eines Aktivstalles im Außenbereich   

In seiner Sitzung am 09.09.2010 hat der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten beschlossen, das Einvernehmen zur Bauvoranfrage zur Errichtung eines Aktivstalles im Außenbereich zu erteilen.

Daraufhin hat die Kreisverwaltung Düren mit Datum vom 24.11.2010 den Bauvorbescheid zur Errichtung des Stalles erteilt.

Mit Datum vom 02.03.2011 wurde der entsprechende Bauantrag zum Bauvorhaben eingereicht. Das gemeindliche Einvernehmen hierzu wurde am 17.03.2011 erteilt.

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten nimmt die Mitteilung zustimmend zur Kenntnis.

Weiterer Straßenendausbau im Umsiedlungsstandort

Nachdem die Arbeiten zur Herrichtung der inneren Grünflächen im Umsiedlungsstandort Pier mit Abnahme der Arbeiten am 29.03.2011 abgeschlossen sind, hat die Verwaltung in Abstimmung mit der RWE Power AG geprüft, in welchen Straßen des Umsiedlungsstandortes der Straßenendausbau weitergeführt werden kann. 

Es wurde festgelegt, dass die noch nicht endausgebauten Straßen in maximal zwei weiteren Abschnitten hergerichtet werden sollen, damit sich die Gesamtmaßnahme nicht unangemessen in die Länge zieht. 

In dem nunmehr im Jahre 2011/12 durchzuführenden ersten Abschnitt sollen die folgenden Straßen ausgebaut werden:

Jakobstraße, Bonsdorfer Straße, Zum Goldesacker, Gracht, Am Luschend und Franz-Engels-Straße. 

Ausschlaggebend für die Auswahl der o.g. Straßen war eine rund 

80%-ige Bebauung der anliegenden privaten Baugrundstücke. Hierdurch soll vermieden werden, dass neu hergerichtete Straßen durch zahlreiche noch folgende private Hochbaumaßnahmen wieder beschädigt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem beauftragten Ingenieurbüro wird derzeit die bestehende Entwurfsplanung überprüft, damit im Anschluss daran die Ausschreibung erarbeitet werden kann.

Der Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Umsiedler 

über das Mitteilungsblatt entsprechend zu informieren.
Fortschritt der Breitbandverkabelung 

Auf die Frage von Ausschussmitglied Knorr erläutert die Verwaltung den derzeitigen Baufortschritt zur Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes.
Ergänzend führt sie aus, dass in den früheren Beratungen stets darauf hingewiesen worden sei, dass es sich beim Breitband um ein ergänzendes Angebot handele und, sofern man das schnellere Internet nutzen wolle, Verträge nur mit dem jeweiligen Betreiber (hier: SocoNet) abgeschlossen werden können.
Holzunterstand zwischen Pier und Merode 
Auf den Hinweis von Ausschussmitglied Reinartz, dass der illegal errichtete Holzunterstand zwischen Pier und Merode möglicherweise wieder in Nutzung genommen worden sei, erläutert die Verwaltung, dass die Kreisverwaltung Düren zwischenzeitlich bereits entsprechend informiert wurde und Ermittlungen aufgenommen habe. 

Sachstand Kinderspielplatz „Niederbusch“ 
Auf die Anfrage von Ausschussmitglied Riediger erläutert Ausschussvorsitzender Zietz, dass nach seinem Kenntnisstand der Auftrag für den Kinderspielplatz „Niederbusch“ am heutigen Tag erteilt worden sei. 
Fußweg entlang des Wehebaches vom Pochmühlenweg in Richtung 
Josef-Schwarz-Straße
Die Verwaltung teilt mit, dass der Fußweg entlang des Wehebaches im Bereich zwischen Pochmühlenweg und Zugang zur Gemeindebücherei nicht mehr verkehrssicher sei und daher in Kürze gesperrt werde. Ersatzweise soll die bestehende Zuwegung zur Küche der Gesamtschule zukünftig als fußläufige Verbindung in Richtung Bücherei/Josef-Schwarz-Straße genutzt werden. 

Zietz                           
Ausschussvorsitzender  

